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Norm

AVG §59 Abs1;

VwRallg;

WRG 1959 §38 Abs1;

Rechtssatz

Ob eine einem Bescheid beigefügte Au8age ausreichend bestimmt im Sinne des § 59 Abs. 1 AVG ist, bemisst sich nach

den Umständen des Einzelfalles. Ausreichende Bestimmtheit einer Au8age kann auch dann vorliegen, wenn die

Umsetzung des Bescheides durch den Bescheidadressaten unter Zuziehung von Fachleuten zu erfolgen hat und für

diese Fachleute der Inhalt der Au8age objektiv eindeutig erkennbar ist. Dies gilt nicht bloß für den durch die Au8age

belasteten Konsensträger, sondern auch für die Partei, deren Rechte durch die Au8age geschützt werden sollen. Auch

für eine solche Partei widerspricht die Formulierung einer Au8age dem Bestimmtheitsgebot des § 59 Abs. 1 AVG nur

dann, wenn ihr Inhalt auch unter Beiziehung eines Fachkundigen nicht verlässlich ermittelt werden kann. Ob eine

Au8age gesetzlich ausreichend bestimmt ist, stellt daher nicht bloß eine Rechtsfrage, sondern auch eine

gegebenenfalls fachlich zu lösende Tatsachenfrage dar (Hinweis E 25.6.2001, 2000/07/0012; E 29.6.2000,

2000/07/0014).
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